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TOP 5 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 29.02.2024 
 
 
Beschluss: 
Es werden folgende Änderungen der Niederschrift beantragt: 
 
In TOP 3 muss es statt: 
 
Aufgrund des § 22 GO haben an der Abstimmung Herr Bargon, Frau Dr. A.Nigbur, 
Frau Engljähringer und Herr Johannsen nicht teilgenommen. 
 
wie folgt heißen: 
 
Aufgrund des § 22 GO haben an der Abstimmung Herr Bargon, Frau Susanne Born-
holt, Herr Dr. Karsten Bornholt, Frau Engljähringer und Herr Johannsen nicht teilge-
nommen. 
 
In TOP 5 heißt es statt: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, den Beschluss vom 31.05.2023 aufzuheben. Der 
erste Abschnitt von der Holzhofkreuzung bis zum Beginn der Pflasterung (Naturstein-
pflaster) unterhalb vom Klettergarten verbleibt mit der Bezeichnung „Am Holzhof“, von 
dort bis zum Zaun an der Bahnstrecke erhält der Weg die Bezeichnung „Hohlweg“. Das 
Mausoleum behält die postalische Anschrift „Am Museum 1“. 
 
wie folgt: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, den Beschluss vom 31.05.2023 aufzuheben. Der 
erste Abschnitt von der Holzhofkreuzung bis zum Beginn der Pflasterung (Naturstein-
pflaster) unterhalb vom Klettergarten verbleibt mit der Bezeichnung „Holzhof“, von dort 
bis zum Zaun an der Bahnstrecke erhält der Weg die Bezeichnung „Hohlweg“. Das 
Mausoleum behält die postalische Anschrift „Am Museum 1“. 
 
Die Niederschrift ist damit genehmigt. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
13 13 0 0 

 



Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor. 
 
 
 
 
Anmerkung: 
 

Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreter*innen von den Bera-
tungen und den Abstimmungen ausgeschlossen. Sie waren weder bei den Beratungen 
noch bei den Abstimmungen anwesend:  
 

 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
Das Gremium war beschlussfähig. 
 
 
Dassendorf, den 02.05.2024 Amt Hohe Elbgeest 

Im Auftrag 
(DS) 


